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aftsabbruch-schwangerschaftsabbruch-sch\A
Am Montag nach der Delegiertenversammlung

in Zürich fand in Bern eine erste
konsultative Sitzung über eine ahfâlhge
neue Initiative statt. Ueber 40 Frauen
und 3 Männer aus ungefähr 10
Organisationen waren anwesend. In einer
ersten Gesprächsrunde wurde versucht, die
allgemeine Stimmung in Bezug auf eine
Initiative abzuklären. Alle Anwesenden
sprachen sich grundsätzlich für eine
Initiative aus; im Inhalt kristallisierten sich

jedoch schnell verschiedene Standpunkte
heraus. Eine von allen geteilte und für die

Diskussion wichtige Einschätzung über
den Erfolg einer Initiative war folgende;
Eine Fristenlösung könnte das absolute
Mehr erhalten, dJi. über 50 % der Ja-
Stimmen, aber nicht das Ständemehr. Mit
anderen Worten eine Fristenlösung würde
am Ständemehr scheitern!
Von dieser Einschätzung ausgehend, trat
man auf den Inhalt ein. Drei Varianten
lagen als Diskussionsgrundlage vor: eine
Fristenlösung, eine sozial-medizinische
Indikation sowie eine föderalistische
Lösung. Doch wurde kaum über diese
Varianten gesprochen, sondern vielmehr
darüber ob diese Initiative Bewusstseinsbil-
dung (Straffreiheit) oder ein möghchst
gutes Abstimmungsresultat (Fristenlösung)

als Ziel haben sohte. Im Lauf der
Diskussion wurden dann auch weitere,
Varianten vorgeschlagen. Gegen Ende der
Sitzung einigte man sich auf vier Varianten,

die weiter diskutiert und juristisch;:
abgeklärt werden sollen:
1 neu formulierte Fristenlösung
2. Fristenlösung, gekoppelt mit der

Pflicht der Krankenkassen, die Kosten;
eines Schwangerschaftsabbruches zu jj

übernehmen.
3. Fristenlösung gesamtschweizerisch als;;

Minimahorderung mit der zusätzlichen:
Möglichkeit der Kantone, die völlige;
Straflosigkeit des Schwangerschaftsab-i
bruchs einzuführen.

4. Straflosigkeit des Schwangerschaftsab- ;

bruchs (Ersatzlose Streichung der
Paragraphen 1 1 8-121 im Strafgesetzbuch).

Die Frage des Zeitpunktes sowie des

Bündnisses wurde kaum aufgegriffen.
Wichtig erscheint nur zudem festzuhalten,

dass zwar von verschiedener Seite

von einer Fristenlösung gesprochen wurde.;

jedoch nie, wie diese im Detail aussehen;
würde!
Eine nächste Sitzung wurde auf den 10.
Mai festgesetzt. Im Gegensatz zu einigen
Zeitungsberichten, die angaben, dass an

jjdiesem Datum endgültige Entscheide ge-
:fast würden, erscheint mir dies übereilt;;
und gar nicht mögüch.
Zuviele Punkte m dieser wichtigen Fi age
sind noch nicht oder ungenügend disku-j
tiert worden Zeitdruck ist hier fehl am I

Platz.
Margrit Recki
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